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 Veröffentlicht am 03.04.2008

Norm

StGG Art17a

Rechtssatz

Art 17a StGG schützt das künstlerische Scha/en, die Vermittlung von Kunst und die Lehre der Kunst. Es ist von einem

o/enen Kunstbegri/ auszugehen, der grundsätzlich alles das umfasst, was sich objektiv als eine Erscheinungsform von

Kunst darstellt. Grundrechtsschutz genießen daher die traditionellen Werkgattungen (bildende und darstellende

Kunst, Literatur, Musik, Film, Baukunst), aber auch unkonventionelle Kunstformen.
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